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Der das Buch abschließende Regelungsvorschlag 
für Gemeinde- und Landkreisordnung greife die Er­
gebnisse auf. Hervorzuheben ist hier vor allem die 
Bescellungspflichc ab einer bestimmten Einwohner­
zahl, die durch das BVerfG generell und durch den 

dsScGH mit Einschränkungen bestätigt worden ist 
(s.o.). Insgesamt ist es Mayer gelungen, die wesentli­
chen Fragen nach Stellung und Aufgaben von kom­
munalen Frauenbeaufrragren mir teilweise sehr guten, 
immer aber nachvollziehbaren Begründungen zu be­
antworten. Damit hat sie Geserzgebungsorganen, 
Kommunalverwaltungen und -vercrecungen sowie 
kommunalen Frauenbeauftragten selbst eine informa­
tive Zusammenfassung der Grundlagen für die Arbeit 
der Frauenbeaufrragcen an die Hand gegeben. Auf die 
Situation von Frauenbeauftragten in der öffentlichen 
Verwaltung des Bundes und der Länder sind die Er­
kenntnisse der Aurorin allerdings nur mit Vorsicht 
übertragbar, da sich die jeweiligen Aufgabengebiete 
doch grundsätzlich voneinander unterscheiden. Wäh­
rend die kommunale Frauenbeaufrragce in aller Regel 
einen umfassenden Gleichscellungsaufrrag bezogen 
auf die gesamte Gemeinde erhält, beschränke sich das 
Tätigkeitsfeld der sonstigen Frauenbeauftragten in der 
Verwaltung regelmäßig auf die verwaltungsinterne 
Frauenforderung, sind ihre Kompetenzen in diesem 
Bereich jedoch gleichzeitig auch ausdifferenzierter. 
Von eilfertigen Parallelschlüssen sollte deshalb Ab­
stand genommen werden, ohne daß sich dadurch der 
Wert des hier besprochenen Buches mindere. 

Sibylle Wankel 

Georgia O'Keejfe, Patio mit Wolke, 1956 

Erklärung des afghanischen 
Frauennetzwerks 

STREIT l / 97 

Wir sind eine Gruppe afghanischer Frauen und 
ihre Uncerscüczerlnnen in Pakistan und Afghanistan. 

In einem Land, in dem 90 Prozencder Frauen und 
Mädchen nicht lesen und nicht schreiben können, 
wurden wir durch unsere Familien zur Bildung ermu­
ngc. 

Viele von uns haben Universitätsabschlüsse. Viele 
waren zwischenzeiclich in Afghanistan als Rechtsan­
wältinnen, Ingenieurinnen, Professorinnen und Ärz­
nnnen tätig. un sind wir bei GO's ( ichcregie­
rungsorganisacionen), U -Behörden und Schulen 
beschäftige. Einige von uns sind Witwen. Viele von 
uns sind Haushalcsvorscände. Wir denken, daß wir 
aufgrund der genossenen Bildung die Veran tworcung 
haben, für un und andere afghanische Frauen, die 
nicht dieselben Möglichkeiten wie wir hatten, zu 
sprechen. 

Das afghanische Frauennetzwerk 
Auch wenn es keine offizielle Delegation bei der 

4. Weltfrauenkonferenz in Peking gab, nahmen eini­
ge von uns an dem NGO-Forum für Frauen dort teil. 
Das Zusammentreffen mit Frauen aus allen Teilen der 
Welt inspirierte uns, das Afghanische Frauennerz­
werk aufzubauen, um für Frieden und Menschen­
rechte in Afghanistan zu arbeiten. Das Afghanische 
Frauennetzwerk ist in Peshawar und Islamabad in 
Pakistan und in Mazar-i-sharif und Kabul in Afgha­
nistan aktiv. 

Afghanische Frauenkampagne far Frieden 
und Menschenrechte 

Im September 1996 brachten wir eine Kampagne 
für Frieden und Menschenrechte in Afghanistan in 
Gang. Eine Delegation besuchte die USA und sprach 
dort mit Menschenrechtsorganisationen, GO's, 
Frauenorganisationen und U -Behörden. Für viele 
der besuchten Behörden und auch Einzelpersonen 
war es das erste Mal, daß sie mit einer organisierten 
Frauengruppe aus Afghanistan, die sich für Frieden 
und Menschenrechte einsetze, zusammengetroffen 
sind. 

Taliban übernahm Kabul 
Während sich unsere Delegation in ew York 

aufhielt, nahmen die Taliban-Milizen zunächst die 
afghanische cadc Jalalabad und eine Woche später 
die Hauptstadt Kabul ein. Wenngleich alle militäri­
schen Gruppen in Afghanistan die Menschenrechte 
von Frauen verletzt haben, sind die Handlungsweisen 
Talibans die extremsten. 

Seit Taliban am 27.9.1996 Kabul eingenommen 
hat, stehen Frauen unter Hausarrest. Viele sind die 
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einzigen Ernährerinnen ihrer Familien. In Kabul gibr 
es schätzungsweise 25.000 Witwen. Andere Frauen 
spielen in ihren großen Familien ebenfalls eine wich­
rige wirrschaftliche Rolle. Viele internationale Hilfs­
programme sind in Kabul vorübergehend ausgesetzt. 
In einer Presseveröffentlichung vom 10.10.1996 be­
richtete das „Welternährungsprogramm", daß eine 
von Kriegerwitwen betriebene Bäckerei in Kabul ge­
schlossen worden ist, mit der Folge, daß 15 .000 Men­
schen nicht mit Brot versorgt werden. 

Einige Frauen haben es trotz allem gewagt und 
sind mit einer vollständigen Verschleierung vom 
Kopf bis zu den Zehen - ,,burga" genannt - aus dem 
Haus gegangen. Sogar dann ist eine Frau nicht sicher. 
Eine Frau mit dieser „burga"-Verschleierung wurde 
geschlagen, weil sie keine Strümpfe trug. Eine andere, 
die völlig schwarz verschleiert war, wurde geschlagen, 
weil sie allein ausgegangen war. Eine Frau, die ihre 
Kleider anhob, um einen Bach zu durchqueren, wur­
de von zwei Taliban-Milizionären, die ihr vorwarfen, 
ihre Beine gezeigt zu haben, totgeschlagen. 

Es gibt keine verläßlichen Statistiken, aber schät­
zungsweise sind 70 Prozent des Lehrpersonals in 
Kabul Frauen, denen nun befohlen worden ist, zu 
Hause zu bleiben. Den Mädchen ist es nicht erlaubt, 
am Schulunterricht teilzunehmen, und viele Jungen 
können es aufgrund des drastischen Mangels an 
Lehrpersonal nicht. Vor der Übernahme durch Tali­
ban waren ca. 40 Prozent der etwa 150.000 Schul­
kinder in Kabul Mädchen. 

Taliban ordnete an, daß Frauen, die als Patientin­
nen in Krankenhäusern lagen, diese zu verlassen hät­
ten, da männlichen Ärzten die Behandlung von Frau­
en nicht erlaubr wurde. Einigen Frauen, die mir 
medizinischen Arbeiten beschäfrigr sind, wurde die 
Rückkehr zur Arbeit gestattet, sie dürfen jedoch nicht 
mir ihren männlichen Kollegen zusammenarbeiren. 
Andere wurden durch die Taliban-Milizen von der 
Arbeir weggejagt. Eine Krankenschwester berichtere, 
sie härre aus einem Krankenhaus Parientinnen schrei­
en gehörr, die Taliban-Milizen hänen die Kranken­
schwesrern aber daran gehindert, das Krankenhaus 
zu betreten. 

Uns liegen zwar keine verläßlichen Berichre über 
die Anzahl der Flüchtlinge aus Kabul vor, weder aus 
dem nördlichen, noch unter der Konrrolle General 
Dostums srehenden Gebieten, noch aus Pakisran; 
viele haben aber beschlossen, lieber zu fliehen, als mir 
der Herrschafr von Taliban konfronriert zu werden. 
Als ersres flohen Frauen und Mädchen, falls es mög­
lich war. Jetzt schicken die Familien auch ihre heran­
wachsenden Jungen weg, aus Angsr, sie könnten 
gezwungen werden, für die Taliban-Milizen zu kämp­
fen. In Herar, das schon seir Seprember 1995 von den 
Taliban-Milizen kontrolliert wird, haben ediche Fa­
milien ihre Töchrer in den Iran oder nach Pakisran 
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zur Ausbildung geschickt, oder sie halten in ihren 
Häusern heimlich Unterrichr ab. 

Afghanische Frauen, die für internationale Pro­
gramme, Schulen oder Büros in Pakisran arbeiren, 
befürchren, daß Pakisran das Taliban-Regime als Re­
gierung anerkennen könnte und dann alle Flüchtlin­
ge nach Afghanistan zurückschicken wird. Frauen 
können jedoch solange nicht zurückkehren, bis ihre 
Grundrechte auf Arbeir, Bildung und ihre Sicherheit 
garantiert sind. Nach Verlautbarungen des UNH CR 
(UN-Flüchtlingshochkommissars) sind die meisren 
Flüchtlinge im Iran nicht in die von Taliban kontrol­
lierten Gebiere zurückgekehrt. Ein Grund dafür war, 
daß es für Frauen dort an Grundversorgung im Hin­
blick auf Gesundheit und Ausbildung mangelte. Ei­
nige Berichre in den Medien haben die Kontrolle der 
Taliban-Milizen nichr verurteilt, da sie nach ihrer 
Meinung Ordnung gebrachr haben. 

Wenn es eine religiöse, ethnische oder rassische 
Minderheir wäre, der das Rechr auf Arbeit, Bewe­
gungsfreiheir, Ausbildung und der Zugang zur Ge­
sundheirsversorgung abgesprochen wird, gäbe es ei­
nen internarionalen Aufschrei, so wie beispielsweise 
in Südafrika. 

Unterstützt afghanische Frauen und Mädchen 
in ihren Memchenrechten 

Wir sind über die Menschenrechtsverletzungen 
an allen afghanischen Frauen, Männern, Jungen und 
Mädchen besorgt. Doch die Frauen und Mädchen 
sind von den Taliban-Milizen besonders gerroffen. 
Deshalb wollen wir unserer Posirion, daß Grund­
rechre von Frauen und Mädchen garantiert werden 
müssen, achdruck verleihen. 

Diese Rechre sind: 
1. Das Recht der Frauen auf außerhäusliche Ar­

beit, einschließlich des Rechrs auf Zusammenarbeit 
mit männlichen Kollegen. 

2. Das Recht der Frauen und Mädchen auf per­
sönliche Sicherheit. Frauen dürfen nicht zum Tragen 
uniformierter Kleidung oder zur Verschleierung ge­
zwungen werden. Sie sollen sich frei bewegen kön­
nen, ohne Belästigungen ausgesetzt zu sein. 

3. Das Recht von Frauen und Mädchen auf gleich­
berechtigten Zugang zu Bildung, d.h. vollständigen 
Unterricht in allen Fächern, nicht nur Unterweisun­
gen nach dem Koran, und Unterrichr auf jedem Aus­
bildungsniveau zu erhalten, angefangen von der 
Grundschule bis hin zur Universität. Wir können es 
nicht hinnehmen, daß Mädchenschulen aus soge­
nannten Sicherheitsgründen geschlossen werden, wie 
es in den von Taliban kontrollierten Gebieten heißt, 
während Jungenschulen geöffnet blieben. 

Die Garantie der Menschenrechte für Frauen soll 
Bestandteil aller Friedensverhandlungen sein. Inter­
nationale Geberorganisationen sollten sich erst der 
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Garanrien für die Einhaltung der Menschenrechte für 
Frauen versichern, bevor Mittel für den Wiederaufbau 
und die Entwicklung Afghanistans vergeben werden. 

Wir fordern alle Mitgliedstaaten der Generalver­
sammlung der UN auf, die Taliban-Milizen, aber 
auch andere militärische Gruppen, nicht als legitime 
Regierung Afghanistans anzuerkennen. Auch wenn 
die Taliban-Milizen den größten Teil des Landes kon­
trollieren, so handele es sich doch um eine militäri­
sche Gruppe, die ihre Mache durch Gewalt und nicht 
durch Beteiligung und Zustimmung der afghani­
schen Bevölkerung durchgesetzt hat. In Verhandlun­
gen mit Taliban oder anderen militärischen Parteien 
muß nachdrücklich die Wichtigkeit der Einhaltung 
der Menschenrechte für Frauen und Mädchen als 
eine Forderung für alle Vereinbarungen, die zum 
Frieden führen sollen, betont werden. 

Unterstützung, die wir bereits erhalten haben 
Wir begrüßen die Unterstützung, die wir von 

Menschen rech csorgan isacionen wel cwei c erhal cen ha­
ben, so von der Internationalen Liga für Menschen­
rechte, Equality Now, Amnesty International, Peo­
ple's Decade for Human Righc Educacion, Working 
Group on ehe Human Righcs of Women, Refugee 
Women in Developement, Siscerhood is Global In­
stitute, Women living under muslim Laws und UN­
Behörden. In einer Presseveröffentlichung vom 
7.10.1996 erklärte Burros Bucros-Ghali: ,,Im gesam­
ten System der Vereinten Nationen sind die Prinzipi­
en der Charta der Vereinten Nationen moralisch und 
rechtlich bindend, einschließlich der Präambel (der 
allgemeinen Erklärung der Menschenrechte), in der 
der Glaube an die grundlegenden Menschenrechte, 
an die Würde und den Wert der menschlichen Person 
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
bekräftige wird". Der Generalsekretär stelle fest, daß 
die Restriktionen, die gegen Frauen und Mädchen in 
Afghanistan verhänge werden, ,,zu ernsten Rück­
schlägen in den Möglichkeiten der Vereinten Natio­
nen führen können, Hilfs- und Wiederaufbaupro­
gramme zu erstellen". Wir begrüßen seine nach­
drückliche Bekräftigung der Grundprinzipien der 
Menschenrechte für Frauen und Mädchen. 

Wir bitten um Unterstützung unserer Forderung 
nach Beteiligung afghanischer Frauen am Frie­
densprozeß und auf Garantien für Rechte von Frauen 
auf außerhäusliche Arbeit und das Menschenrecht 
für Frauen und Mädchen auf Bildung und persönli­
che Sicherheit. 

Wir fordern Sie auf, weder die Talibanmilizen, 
noch eine andere militärische Partei als legitime Re­
gierung Afghanistans anzuerkennen. Vielen Dank. 

Islamabad, Pakistan, 15.10.1996 
Übersetzung aus dem Englischen von 

Malin Bode und Gisela Klein 
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Offener Brief des Journalistinnenbundes an 
den Präsidenten des Bundesamtes for die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
Anerkennung geschlechtsspezifischer 
Verfolgungsgründe für afghanische Frauen 

ehr geehrter Herr Dr. Dusch, 
der Journaliscinnenbund und die Teilnehmerin­

nen und Teilnehmer einer Inforrnacionsveranscalcung 
am 12. ovember 1996 in Berlin, die sich mit der 
aktuellen Lage, Menschenrechcssiruation und 
Flüchtlingsproblematik in Afghanistan beschäftigte, 
wenden sich an Sie mit der Bitte, sich dafür einzuset­
zen, daß afghanische Staatsangehörige, die in der 
Bundesrepublik Deutschland leben oder hier eintref­
fen, als politische Flüchtlinge anerkanm werden und 
insbesondere afghanischen Frauen wegen massiver 
Verfolgungen aufgrund ihres Geschlech es Asyl ge­
währe wird. 

Begründung 
In den alten und neuen Machtgebieten der Tali­

ban-Milizen bedrohen rigorose „islamische" Gesetze 
die Menschenrechte insbesondere der Frauen. Als 
Angehörige der „Tabeghe-e Newan", der „weiblichen 
Klasse", werden Frauen aller Altersgruppen und 
Schichten gewaltsam verfolge und an der Ausübung 
ihrer Freiheitsrechte gehindert. 

Aber auch in den von anderen politischen Kräften 
kontrollierten Gebieten ist Gewalt gegenüber der 
Zivilbevölkerung an der Tagesordnung: willkürliche 
Gefangennahme, Folterung und Ermordung von 
vermeintlichen politischen Gegnern und Gegnerin­
nen. Bereits 1995 dokumenrierce Amnesty Interna­
tional in Afghanistan Fälle von summarischen Hin­
richrungen, Steinigungen und Amputationen von 
Gliedmaßen, die auf Anordnung von islamischen 
Gerichten durchgeführt wur&n und machte dabei 
besonders auch aufTorungen, Entführungen, Verge­
waltigungen und andere Folterungen von Frauen 
aufmerksam. Seit der Machtübernahme der Taliban 
in Jalalabad und Kabul hat sich die Lage und insbe­
sondere die Situation der Frauen dramatisch ver­
schärfe. 

Wir bitten Sie daher dringend, sich dafür einzu­
setzen, daß afghanische Staatsangehörige, die bereits 
in der Bundesrepublik leben oder hier eintreffen, Asyl 
erhalten und dabei die spezifischen Verfolgungsgrün­
de für Frauen vor allem Berücksichtigung finden. 
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